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Hohenems, am 21.06.2013 

der Stadtvertretung der Stadt Hohenems vom 28.05.2013 
über die Errichtung von Ankündigungen und Werbeanlagen 

(Werbeanlagenverordnung) 

Auf Grund des§ 17 Abs. 4 Baugesetz, LGBI.Nr. 52/2001 in der Fassung LGBI.Nr. 23/2003, 
27/2005, 44/2007, 34/2008, 32/2009, 29/2011, 72/2012, wird zum Schutz des Orts- und 
Landschaftsbildes verordnet: 

§ 1
Begriffsbestimmung 

Als Ankündigungen und Werbeanlagen im Sinne dieser Verordnung gelten u.a. ortsfeste 
und mobile Schilder, Beschriftungen, Plakattafeln, Fahnen, Transparente, Schaukästen, 
Lichtwerbungen, Leuchtschriften und andere den öffentlichen Raum tangierende Hinweise 
zu werbetechnischen Zwecken. Unter mobilen Ankündigungen und mobilen Werbeanlagen 
sind auch Fahrzeuge und fahrbare Gestelle zu verstehen, die zu Werbezwecken einen 
fixen Standort besetzen, nicht aber Firmenhinweise auf Fahrzeugen oder Werbeaufschrif­
ten auf LKW-Planen etc. 

§2
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für alle Ankündigungen und Werbeanlagen innerhalb bebau­
ter Bereiche gern. § 2 Abs. 1 lit. g Baugesetz. 

Ausgenommen davon sind 
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